Rechtsverfolgung Irland

[bookmark: _GoBack]In Irland besteht eine historisch bedingte Zweiteilung der Anwaltschaft. Der Solicitor ist der eigentliche Rechtsberater des Klienten, der Barristerdagegen ist nur Prozessvertreter und erteilt dem Solicitor Rat in besonders schwierigen Rechtsfragen. Barrister unterstützen den Solicitor bei schwierigen Gerichtsprozessen und vertreten ihn meist in Prozessen vor dem Circuit Court (vergleichbar einem deutschen Landgericht) oder High Court (vergleichbar einem deutschen Oberlandesgericht) und dem Supreme Court (oberster Gerichtshof). Barrister werden grundsätzlich nicht direkt vom Mandanten, sondern durch den Solicitor beauftragt. Sie werden nach junior counsel, die überwiegend in den Untergerichten auftreten sowie den erfahreneren senior counsel unterschieden. Letztere plädieren vor allem vor dem High Court und dem Supreme Court. Im Allgemeinen steht ihnen dabei zusätzlich ein junior counsel zur Seite.

In der Praxis sind Solicitors grundsätzlich Mitglieder der Law Society, da diese für Teile der (praktischen) Ausbildung zuständig ist und ferner die Practising Certificates ausstellt. Barrister sind im Bar Council zusammengeschlossen. Beide Organisationen können im Einzelfall Disziplinarmaß-nahmen, die sie für angemessen halten, gegenüber Angehörigen dieser Berufsstände ergreifen.

Solicitors müssen ihre Tätigkeit an den Verhaltensregeln des Guide to Professional Conduct of Solicitors in Ireland ausrichten, der von der Standesorganisation, der Law Society of Ireland, im Jahre 2002 überarbeitet wurde.Für Barrister sind die Verhaltensregeln im Code of Conduct for the Bar of Ireland, der vom Bar Council erlassen wurde, enthalten.

Solicitors und Barristers erreichen ihre Qualifikation und damit Zulassung durch ein erfolgreich abgelegtes Berufsexamen. Solicitors können in allen 26 Counties praktizieren.

Anwälte (Solicitors) können auch Patentangelegenheiten annehmen. Daneben werden Patentagenturen in diesem Bereich tätig. Patent und Trade Mark Agents besitzen meist einen technischen und/oder juristischen Hochschulabschluss. Die Patent Agents erhalten ihre Zulassung vom Irish Patent Office. Neben den Solicitors gibt es zudem den Notary Public und den Commissioner for Oaths, die, wie der Solicitor auch, Beglaubigung von Dokumenten vornehmen können. 
Für Privatpersonen besteht in keiner Instanz Anwaltszwang. Für Firmen u.a. besteht nach dem Common Law in allen Instanzen Anwaltszwang.

EU-Bürger können in Irland in außergewöhnlichen und streng begrenzten Fällen Prozesskostenhilfe erhalten. Dies ist abhängig vom Vermögen und die Entscheidung liegt im Ermessen der zuständigen Behörde.

